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I. Vollstationärer Bereich 
 
1. Projekt „Internetbasierte Freiwillige Qualitätsberichterstattung“ 
 
Bereits in seiner Sitzung vom 24. Mai 2007 hat der Vorstand der SPG den Grundsatzbeschluss 
gefasst, dass die SPG zur Umsetzung ihres Konzeptes eines „gläsernen Heimes“ eine 
Transparenzoffensive startet. Im Folgenden wurde beschlossen, diese Transparenzoffensive 
mittels einer „Internetbasierten Freiwilligen Qualitätsberichterstattung (FQB)“ unter dem Dach einer 
bei der SPG betriebenen Internetplattform zu realisieren. Im Gegensatz zu ähnlichen, in anderen 
Bundesländern realisierten Projekten stellte die SPG von jeher die Freiwillige Qualitätsbe-
richterstattung den Anspruch auf größtmögliche Objektivität und Nachprüfbarkeit. Aus diesem 
Grund, nicht zuletzt aber auch im Hinblick auf die anstehende Verabschiedung des neuen 
saarländischen Heimgesetzes, welche eine Verpflichtung der Träger zur Transparenz und 
Information beinhalten wird, war es der SPG wichtig, das MiJAGS und dabei konkret die 
Heimaufsicht als Projektpartner zu gewinnen. In einem Gespräch mit Minister HECKEN am 23. 
Januar 2008 sagte das MiJAGS seine Mitwirkung an der Internetplattform zu; konkret beteiligt sich 
die Heimaufsicht an dem Projekt in der Weise, dass sie die von den Einrichtungen erstellten FQB 
in den heimaufsichtsrelevanten Bereichen überprüft und bestätigt bzw. gegebenenfalls 
Änderungen veranlasst. 
 
Die Arbeiten an dem Projekt wurden im Laufe des Jahres 2008 mit hoher Intensität 
vorangetrieben; nach einer Testphase mit begrenzter Teilnehmerzahl konnte am 18. Juli 2008 das 
Projekt den Einrichtungen und Trägern vorgestellt werden. Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
haben 109 Einrichtungen ihre Zugangsdaten beantragt; 60 Einrichtungen haben ihre FQB bereits 
veröffentlicht; 5 Einrichtungen warten auf Freigabe. 
 
Das MiJAGS hat sich an den Kosten der Internetplattform mit einem einmaligen Zuschuss in Höhe 
von 10.000 € finanziell beteiligt; die Zusammenarbeit mit der Heimaufsicht im Rahmen der 
Überprüfung der FQB verlief bisher konfliktfrei. 
 
 
2. Projekt Pflegequalitätssiegel „Das Saarländische Plus“  
 
Bereits unter Ministerin GÖRNER wurde seitens der Landesregierung das Konzept eines 
saarländischen Pflegequalitätssiegels „Das Saarländische Plus“ angeregt; Ziel sollte es sein, 
diejenigen Stationären Altenhilfeeinrichtungen, die in ihrem Leistungsangebot über die 
gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgehen und dabei insbesondere zusätzliche Angebote 
im Bereich der Förderung der Lebensqualität der Heimbewohner schaffen, mit dem Qualitäts-
siegel „Das Saarländische Plus“ auszuzeichnen. Während das Projekt unter Minister HECKEN 
nicht mehr weiterverfolgt wurde, hat Minister VIGENER im Jahr 2008 eine Neuauflage 
beschlossen. Auf Vorschlag der SPG wurde das ursprüngliche Konzept seitens des Ministeriums 
jedoch in der Weise modifiziert, dass kein weiteres, zusätzliches saarländisches Pflegequalitäts-
siegel konzipiert wurde; vielmehr werden nunmehr die bereits existierenden und von den 
Einrichtungen und Trägern bereits angewendeten Qualitätssiegel und Zertifizierungsverfahren 
unter der Voraussetzung anerkannt, dass sie bestimmte, von SPG und MiJAGS gemeinsam 
definierte Kriterien und Anforderungen erfüllen. 
 
Um gegenüber den Einrichtungen auch einen finanziellen Anreiz zum Erwerb des Qualitätssiegels 
zu schaffen, fördert das Land die Zertifizierung bis zu einem Betrag von maximal 4.000 € pro 
Einrichtung; insgesamt hat das Land 80.000 € an Fördermittel für das Jahr 2008 zur Verfügung 
gestellt. Seit Dezember 2008 wird dieser Betrag treuhänderisch von der SPG verwaltet. 
Zwischenzeitlich haben 30 Einrichtungen einen Antrag auf Förderung im Rahmen des 
saarländischen Pflegequalitätssiegels „Das Saarländische Plus“ gestellt; eine AG der SPG hat 
Kriterien für die Vergabe der Fördermittel definiert und dem Vorstand zur Beschlussfassung 
vorgeschlagen. 
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3. Reform des SGB XI – insbesondere: Umsetzung des § 87b SGB XI auf Landesebene 
 
Das Inkrafttreten des PflWG zum 1. Juli 2008, welches die erste große Reform der Pflege-
versicherung seit ihrem Inkrafttreten im Jahr 1995 darstellte, hatte auch Handlungsbedarf für die 
Vertragspartner auf Landesebene zur Konsequenz. In einer ganztägigen Klausurtagung am 25. 
August 2008 hat die SPG gemeinsam mit den Pflegekassen das PflWG daraufhin analysiert, in 
welchen Punkten Handlungsbedarf auf Landesebene besteht. Als dringlichstes Problem wurde in 
dieser Klausurtagung die Umsetzung der Regelungen des § 87b SGB XI betreffend die 
Vergütungszuschläge für die zusätzliche Betreuung von Bewohnern mit eingeschränkter 
Alltagskompetenz gesehen. 
 
Nach einer Vielzahl von Verhandlungsrunden, die sich insbesondere durch vermeidbare 
Abstimmungsprobleme auf Seiten der Pflegekassen erheblich verzögerten, ist es den Vertrags-
partnern schließlich gelungen, mit Wirkung zum 01. Oktober 2008 eine Vereinbarung zu treffen, 
die eine Pauschale in Höhe von 105 € monatlich je anerkannt demenzkrankem Heimbewohner 
beinhaltet. Diese Pauschale ist auskömmlich, um die Refinanzierung von Betreuungskräften mit 
der Qualifikation einer (einjährig examinierten) AltenpflegehelferIn/KrankenpflegehelferIn 
sicherzustellen. 
 
Das zwischen SPG und Pflegekassen vereinbarte Verfahren ist vom Grundsatz her verwaltungs-
effizient und unbürokratisch; die bisherigen Erfahrungen haben jedoch gezeigt, dass in einer 
Vielzahl von Fragen der praktischen Umsetzung noch Klärungsbedarf besteht. 
 
 
4. Pflegesatzverfahren des Jahres 2009 
 
Während das gemäß § 7 der Rahmenvereinbarung nach § 86 Abs. 3 SGB XI grundsätzlich 
mögliche „Vereinfachte Vergütungsverfahren“ mit einer linearen Erhöhung der Entgelte von den 
Pflegekassen bereits seit dem Jahr 2002 nicht mehr angewendet wird, bestand in der 
Vergangenheit gleichwohl zwischen SPG und Pflegekassen Einvernehmen in der Zielsetzung, ein 
Vergütungsverfahren anzuwenden, welches eine Vielzahl zeitaufwändiger Einzelverhandlungen 
vermeidet. Vor dem Hintergrund dieser Zielsetzung verständigten sich SPG und Pflegekassen 
auch für den Pflegesatzzeitraum 2009 auf das Verfahren der „Gebündelten 
Einzelverhandlungen“: Konkret konnte zwischen SPG und Kostenträgern Einvernehmen darüber 
erzielt werden, dass denjenigen Stationären Altenhilfeeinrichtungen, welche einer Erhöhung der 
Entgelte für Pflege und Betreuung sowie Unterkunft und Verpflegung um maximal 3,5% fordern, 
eine entsprechende Vereinbarung ohne weitere Einzelverhandlungen durch die Kostenträger 
angeboten wird. Die Möglichkeit der Vertragsparteien, „echte“ Einzelverhandlung zu führen, bleibt 
hiervon unberührt. 
 
Wie bereits in den vergangenen Jahren so haben sich auch für den Pflegesatzzeitraum 2009 ca. 
90% der Stationären Altenhilfeeinrichtungen an diesem Verfahren beteiligt. 
 
 
5. Rahmenvertrag zur pauschalen Abgeltung der Kosten der Inkontinenzversorgung 
 stationär betreuter Pflegebedürftiger 
 
Im Sommer 2008 hat sich kurzfristiger Handlungsbedarf im Bereich der Finanzierung und 
Abrechnung der Kosten für die Inkontinenzversorgung stationär untergebrachter Heimbewohner 
ergeben. Hintergrund war die durch das Gesundheitsreformgesetz für die Krankenkassen 
geschaffene Möglichkeit, die Versorgung ihrer Versicherten mit Inkontinenzmaterial auch im 
Stationären Bereich durch Ausschreibungen zu organisieren. Da es das erklärte Ziel der SPG war, 
aus verwaltungsökonomischen Gründen derartige Ausschreibungen nach Möglichkeit zu 
verhindern, hat die SPG gegenüber den Krankenkassen ihre Verhandlungsbereitschaft über den 
im Saarland gültigen Rahmenvertrag zur pauschalen Abgeltung der Kosten für die Inkontinenz-
versorgung stationär untergebrachter Heimbewohner erklärt. 
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Nachdem die Krankenkassen den Rahmenvertrag mit Wirkung zum 31. Dezember 2008 gekündigt 
haben, ergab sich für die SPG die Notwendigkeit, eine Anschlussregelung mit den Krankenkassen 
zu vereinbaren. Die Krankenkassen haben sich grundsätzlich bereit erklärt, auch für die Zukunft 
eine Pauschalvereinbarung mit der SPG abzuschließen; im Gegenzug verlangten sie jedoch eine 
Absenkung der Pauschale von bisher 41,41 € monatlich. 
 
SPG und Krankenkassen verständigten sich schließlich auf einen neuen Rahmenvertrag zur 
pauschalen Abgeltung der Kosten für die Inkontinenzversorgung stationär untergebrachter 
Heimbewohner mit einer Pauschale in Höhe von 33,95 € pro Monat; dies entspricht der aktuell in 
Rheinland-Pfalz vereinbarten Pauschale. Die von den Mitgliedsverbänden der SPG vertretenen 
Einrichtungen haben die Möglichkeit, dem Rahmenvertrag beizutreten; diejenigen Einrichtungen, 
die von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen wollen, können weiterhin das Verfahren der 
Einzelverordnung und -abrechnung praktizieren. Auf Kassenseite waren ursprünglich AOK, 
Knappschaft sowie IKK Vertragspartner; zwischenzeitlich sind auch alle Ersatzkassen dem 
Rahmenvertrag beigetreten. 
 
 
6. Reform des Heimgesetzes auf Landesebene  
 
Die Verlagerung der Zuständigkeit für das Heimgesetz auf die Ebene der Bundesländer hatte zur 
Folge, dass die saarländische Landesregierung ein neues Landesheimgesetz entwickeln musste. 
Die SPG hat die Aufforderung des MiJAGS, im Rahmen der externen Anhörung zu dem 
Gesetzentwurf Stellung zu beziehen, wahrgenommen und mit Datum vom 05. September 2008 
schriftlich sowie am 16. Dezember 2008 im Landtagsausschuss mündlich eine Stellungnahme 
abgegeben. 
 
Die SPG hat gegenüber der Landesregierung ihre grundsätzliche Zustimmung zu den 
wesentlichen Inhalten des neuen Landesheimgesetzes bekundet; insbesondere die eindeutige 
Bekenntnis der Landesregierung zur Beibehaltung der 50%igen Mindest-Fachkraftquote wurde von 
der SPG ausdrücklich begrüßt. Kritisch wurde jedoch angemerkt, dass der Gesetzentwurf eine 
Reihe von Regelungsinhalten umfasst, die in bedenklicher Weise in die Organisationshoheit der 
Träger eingreifen; darüber hinaus wird für die Einrichtungen und Träger die Frage von Bedeutung 
sein, wie die noch zu erlassenden Rechtsverordnungen und dabei insbesondere die 
Heimmindestbauverordnung sowie die Heimmindestpersonalverordnung ausgestaltet werden. Die 
SPG hat gegenüber der Landesregierung bereits angekündigt, die Diskussion über die konkrete 
Ausgestaltung der Rechtsverordnungen inhaltlich mit zu begleiten. 
 
 
 
II. Ambulanter Bereich 
 
1. Leistungen der Häuslichen Pflege gemäß § 36 SGB XI 
 
1.1 Gebühren für die Leistungen der Häuslichen Pflege gemäß § 36 SGB XI 
 
Nach wie vor stellt sich die Gebührensituation im Bereich der Leistungen der Häuslichen Pflege 
gemäß § 36 SGB XI außerordentlich heterogen dar. Diese uneinheitliche Gebührensituation lässt 
der SPG wenig Spielraum, um mit einer abgestimmten Strategie in Verhandlungen mit den 
Pflegekassen über eine Anpassung der Gebühren an die gestiegenen Kosten einzutreten. Nach 
wie vor liegt der von der Mehrzahl der Ambulanten Dienste vereinbarte Punktwert seit dem 01. 
September 1995 unverändert bei 3,528 Cent (6,9 Pfennige) je Punkt. Im Laufe des Jahres 2008 
fanden nur sehr wenige Einzelverhandlungen über eine Erhöhung des Punktwertes statt; dabei 
handelte es sich stets um Pflegedienste, deren vereinbarter Punktwert bisher deutlich unter dem 
Wert von 3,528 Cent lag. 
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1.2 Gebühr für den Beratungseinsatz gemäß § 37 Abs. 3 SGB XI 
 
Die Reform der Pflegeversicherung zum 01. Juli 2008 brachte eine Änderung im Bereich der 
Ambulanten Dienste insofern, als die Obergrenze der für den Beratungseinsatz gemäß § 37 Abs. 3 
SGB XI abrechenbaren Gebühren von 16,00 € in den Pflegestufen I und II auf nunmehr 21,00 € 
sowie von 26,00 € in der Pflegestufe III auf nunmehr 31,00 € erhöht wurde.  
 
Die SPG konnte sich mit den Pflegekassen darauf verständigen, mit Wirkung zum 01. Januar 2009 
die auf Landesebene vereinbarten Gebühren für den Beratungseinsatz gemäß § 37 Abs. 3 SGB XI 
auf die gesetzlich möglichen Maximalbeträge anzuheben. Darüber hinaus wurde eine 
Vereinbarung über die Gebühren für den Beratungseinsatz bei nicht eingestuften 
Pflegebedürftigen mit erheblichem Bedarf an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung 
getroffen.  
 
 
2. Leistungen der Häuslichen Krankenpflege gemäß § 37 SGB V 
 
2.1 Lineare Erhöhung der Gebühren für die Leistungen der Häuslichen Krankenpflege 
 
Wie bereits in den vergangenen Jahren so waren auch die Verhandlungen im Jahr 2008 über eine 
Erhöhung der Gebühren für die Leistungen der Häuslichen Krankenpflege gemäß § 37 SGB V 
durch einen geringen Verhandlungsspielraum auf Seiten der Krankenkassen geprägt, welcher 
die Konsequenz der gesetzlichen Begrenzung der maximalen Steigerungsraten bei den Leistungs-
entgelten im SGB V-Bereich auf den Betrag der Grundlohnsummensteigerung gemäß § 71 
SGB V darstellt. Im Gegensatz zu den Vorjahren hat die SPG jedoch bei den Verhandlungen des 
Jahres 2008 das Angebot der Krankenkassen über eine Erhöhung der Gebühren im Umfang der 
Grundlohnsummensteigerung (konkret: 1,51%) unter Verweis auf die in der Vergangenheit 
eingetretenen sowie in der Zukunft noch zu erwartenden deutlichen Steigerungen im Personal- 
und Sachkostenbereich abgelehnt und stattdessen ein Erhöhung der Gebühren auf ein kosten-
deckendes Niveau gefordert. 
 
Die Verhandlungen sind auf der Ebene der Verhandlungskommissionen festgefahren; derzeit 
finden Gespräche zwischen SPG und Krankenkassen über die Zukunft der Häuslichen 
Krankenpflege auf Vorstandsebene statt.  
 
 
2.2 Strukturelle Veränderungen im Preis-Leistungs-Verzeichnis 
 
Vor dem Hintergrund der unzureichenden linearen Erhöhungen in der Vergangenheit steht die 
SPG bereits seit dem Jahr 2007 in Verhandlungen über strukturelle Verbesserungen im Preis-
Leistungs-Verzeichnis als Anlage zum Rahmenvertrag gemäß § 132a SGB V. Neben dem Ziel des 
Wegfalls der seit dem Jahr 1991 im saarländischen Rahmenvertrag festgeschriebenen 
Ausschlusstatbestände („nicht abrechenbar neben ...“) verfolgt die SPG auch das Ziel der 
Vereinbarung einer sachgerechten Gebühr für die Leistung „Verbandswechsel“. Im Jahr 2008 
konnte sich die SPG mit den Krankenkassen darauf verständigen, Möglichkeiten einer 
sachgerechten Differenzierung der Leistung „Verbandswechsel“ in einen „einfachen“ sowie 
„aufwändigen“ Verband mit dem Ziel einer daraus abgeleiteten sachgerechten Gebühr zu 
erproben.  
 
Die Erprobungsphase für das Verfahren, an welcher sich ausgewählte Pflegedienste beteiligt 
haben, ist zwischenzeitlich abgeschlossen; die Auswertung ist für das Frühjahr 2009 vorgesehen. 
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3. Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV) und Ambulante Hospiz 
 
Im Jahr 2008 hat die SPG eine Gesprächsebene mit der LAG Hospiz aufgebaut; Ziel ist es, 
gemeinsam mit der LAG Hospiz gegenüber den Krankenkassen den Rechtsanspruch der 
Versicherten auf SAPV durch entsprechende vertragliche Vereinbarungen auf Landesebene 
umzusetzen. Darüber hinaus ist es das Ziel der Beteiligten, ein Verfahren abzustimmen, um 
Ambulante Hospizarbeit in Stationären Altenhilfeeinrichtungen professionell zu gestalten. 
 
Zwischenzeitlich wurde eine gemeinsame AG aus Vertretern von SPG und LAG Hospiz 
gegründet; die Gespräche mit den Krankenkassen sollen noch im Frühjahr 2009 beginnen. 
 
 
4. Etablierung von Pflegestützpunkten im Saarland 
 
Nach der Entscheidung der Landesregierung, auch im Saarland ein Netz von Pflegestützpunkten 
im Sinne des § 92c SGB XI zu etablieren, wurde eine Positionierung der SPG notwendig. Dabei 
musste insbesondere die Frage geklärt werden, ob bzw. inwiefern nach den Vorstellungen der 
SPG die bisher von den Trägern der Freien Wohlfahrtspflege betriebenen BeKo-Stellen in die neue 
Struktur der Pflegestützpunkte integriert werden sollen.  
 
Die Abstimmung innerhalb der SPG hat gezeigt, dass in dieser Frage unterschiedliche 
Auffassungen und Zielsetzungen zwischen den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege 
einerseits sowie den privaten Verbänden andererseits bestehen, welche nach dem derzeitigen 
Diskussions- und Meinungsstand nicht überbrückt werden können. Die SPG hat sich daher an der 
inhaltlichen Diskussion über die konkrete Ausgestaltung der Pflegestützpunkte nicht aktiv beteiligt; 
die weitere Entwicklung bei der Etablierung der Pflegestützpunkte wird jedoch von der SPG im 
Rahmen des „Jour Fixe“ mit den Landkreisen/dem Landkreistag regelmäßig thematisiert und 
aufmerksam beobachtet. 
 
 
 
III. Bereich der Kurzzeit- und Teilstationären Pflege 
 
Die mit dem PflWG zum 01. Juli 2008 in Kraft getretenen Neuregelungen haben den rechtlichen 
Rahmen dafür geschaffen, dass wesentliche Teile der von der SPG mit dem MiJAGS entwickelten 
Vorschläge zur Optimierung der Pflegeüberleitung im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt 
sowie zur Erleichterung der Inanspruchnahme der Tagespflege nunmehr in die Praxis umgesetzt 
werden können. Seitens der SPG wurde daher im Jahr 2008 kein weiterer Handlungsbedarf in 
diesem Bereich gesehen. 
 
Als Perspektive für das Jahr 2009 plant der Ausschuss „Teilstationäre Pflege“ jedoch, mit allen 
Beteiligten Möglichkeiten und Grenzen einer „Professionalisierung der Kurzzeitpflege“ unter 
besonderer Berücksichtigung des rehabilitativen Ansatzes der Kurzzeitpflege zu erörtern. 
 
 
 
IV. Übergreifender Bereich 
 
1. Altenpflegeausbildung 
 
1.1 Qualitative Aspekte – Weiterentwicklung des Curriculums  
 
Sowohl seitens der Stationären Altenhilfeeinrichtungen als auch seitens der Ambulanten Dienste 
im Jahr 2008 das Problem angezeigt, dass die Qualifikation der examinierten Fachkräfte nur 
bedingt den Anforderungen der Praxis genügt. Insbesondere in den Bereichen „medizinische 



 8

Behandlungspflege“ sowie „Betreuung Demenzkranker“ wurden seitens der Einrichtungen bei den 
Fachkräften Defizite rückgemeldet, die zum Teil im Bereich der schulischen, zum Teil im Bereich 
der betrieblichen Ausbildung angesiedelt sind. Darüber hinaus wurde von SPG und Schulen die 
Notwendigkeit gesehen, gemeinsam mit dem MiJAGS das Curriculum in der Altenpflegefachaus-
bildung entsprechend den geänderten Rahmenbedingungen und Anforderungen weiterzu-
entwickeln. Vor dem Hintergrund dieses Sachstandes haben SPG, Altenpflegeschulen sowie 
MiJAGS eine gemeinsame AG gegründet, welche Vorschläge für eine Weiterentwicklung des 
Curriculums mit einer möglichen Neugewichtung der inhaltlichen Schwerpunkte der 
Altenpflegeausbildung erarbeitet. Ziel ist es, im ersten Halbjahr 2009 verwertbare Ergebnisse 
vorzulegen. 
 
 
1.2 Quantitative Aspekte - Ausbildungsplatzzahlen 
 
Trotz des vollständigen Rückzugs der Arbeitsverwaltung aus der Finanzierung der dreijährigen 
Umschulung zur Altenpflegefachkraft haben die Stationären, Teilstationären sowie Ambulanten 
Altenhilfeeinrichtungen auch im Jahr 2008 die hohen Ausbildungsplatzzahlen der Vorjahre nahezu 
halten können.  
 
Einigkeit besteht zischen SPG und Schulen darüber, dass die Anstrengungen zur Gewinnung 
qualifizierter, motivierter Schulabgänger im Jahr 2009 durch gemeinsame Aktionen („Woche der 
Altenpflege-Ausbildung“) intensiviert werden müssen. 
 
 
2. Beteiligung der SPG an SZ-Lesertelefon sowie an der Informationsreihe „Pflege-
 versicherung“ der Verbraucherzentrale 
 
Zu Beginn des Jahres 2005 hat die SZ das „Lesertelefon“ eingerichtet; konkret beantworten jeden 
Montag von 16.00 bis 18.00 Uhr jeweils unterschiedliche Organisationen und Institutionen 
Leserfragen mit Bezug zu Verbraucherschutzthemen. 
 
Die SPG war von Anfang an fester Bestandteil des Kreises der Akteure des Lesertelefons. Auch im 
Jahr 2008 ist es auf diese Weise gelungen, die SPG in der Öffentlichkeit als eine Institution 
darzustellen, welche die Interessen und Probleme der Bevölkerung im Zusammenhang mit den 
Themen „Pflege und Pflegeversicherung“ wahrnimmt. 
 
In diesem Zusammenhang hat sich die SPG im Jahr 2008 auch an dem Beratungsprojekt der 
Verbraucherzentrale zum Thema „Ambulante Pflege“ beteiligt: Konkret hat die Geschäftsführung 
der SPG in insgesamt vier von der Verbraucherzentrale organisierten Vorträgen über die 
Leistungen der Ambulanten Pflegedienste informiert. 
 
 
3. Bürogemeinschaft mit der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege Saar 
 
Mit Wirkung zum 01. Januar 2008 wird die neu gegründete Geschäftsstelle der LIGA der Freien 
Wohlfahrtspflege Saar in Bürogemeinschaft mit der Geschäftsstelle der SPG betrieben. Von dieser 
Maßnahme werden Synergieeffekte für alle Beteiligten erwartet; neben einer anteiligen 
Übernahme der fixen Kosten durch die LIGA kann durch gegenseitige Urlaubs- und 
Krankheitsvertretung die ganzjährige Funktionsfähigkeit der Geschäftsstelle der SPG sichergestellt 
werden.  
 
Saarbrücken, den 16. April 2009 
 
 
 
Der Vorstand                               Die Geschäftsführung 


